
Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge für die Erneuerungswahl der Gemeindebehörden  
(Gemeinderat, Schulpflege, Sozialbehörde und Rechnungsprüfungskommission) für die Amtsdauer 
2026 – 2030.

Gestützt auf die Wahlanordnung vom 16. Oktober 2025 sind für die Erneuerungswahl der Mitglieder  
und deren Präsidentin oder Präsident innert der festgesetzten Frist folgende Wahlvorschläge  
eingereicht worden (in alphabetischer Reihenfolge): 

Als Mitglied des Gemeinderates (6 Sitze)

Beck, René 1960 Oberengstringen Eidg. Dipl. Sanitärplaner bisher Die Mitte

Bender, André 1962 Oberengstringen Elektroinstallateur bisher SVP

Imhof, Corinne 1985 Oberengstringen Marketing-Manager, CEO neu PFE

Leuch, Kurt 1959 Oberengstringen Sekundarlehrer, pensioniert bisher PFE

Lustenberger, Flavio 2001 Oberengstringen Hochbauzeichner,  
angehender Ingenieur

bisher SP

Martini, Gabriella 1962 Oberengstringen Unternehmerin bisher Parteilos

Zahnd, Peter 1966 Oberengstringen Polizist bisher FDP

Als Präsidentin bzw. Präsident des Gemeinderates

Bender, André 1962 Oberengstringen Elektroinstallateur bisher SVP

Martini, Gabriella 1962 Oberengstringen Unternehmerin neu Parteilos

Als Mitglied der Schulpflege (5 Sitze)

Avanzino, Corinne 1974 Oberengstringen Juristin, Mutter neu Parteilos

Béguin, Claudia 1971 Oberengstringen Sozialarbeiterin bisher SP

Gysi, Esther 1969 Oberengstringen Kauffrau bisher Parteilos

Lang, Laura 1989 Oberengstringen Biologin MSc UZH, Mutter bisher Parteilos

Nagel, Frank 1958 Oberengstringen pensioniert bisher Parteilos

Schwaller, Heike 1968 Oberengstringen Damenschneidermeisterin 
und Schnittdirektrice

bisher Parteilos

Vorläufige Wahlvorschläge für die Erneuerungswahl für die Amtsdauer 2026 – 2030

Alle Unterlagen finden Sie auf unserer Website 
www.oberengstringen.ch oder mittels QR-Code.
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Als Präsidentin bzw. Präsident der Schulpflege

Gysi, Esther 1969 Oberengstringen Kauffrau bisher Parteilos

Lang, Laura 1989 Oberengstringen Biologin MSc UZH, Mutter neu Parteilos

Als Mitglied der Rechnungsprüfungskommission (5 Sitze)

Binggeli, August 1978 Oberengstringen Lastwagenführer bisher Die Mitte

Crnjac, Tina 1997 Oberengstringen Informatikerin B.Sc. neu SP

Frey, Othmar 1964 Oberengstringen Elektro- und Wirtschafts
ingenieur

bisher FDP

Gonzenbach, Joel 2007 Oberengstringen Lernender Hochbauzeichner 
mit Berufsmatura

neu FDP

Küng, Stefan 1979 Oberengstringen Sekundarlehrer, Schulleiter neu GLP

Solimine, Luca 1992 Oberengstringen Unternehmer, Informatiker neu Parteilos

Terekhov, Artur 1994 Oberengstringen Selbständiger Rechtsanwalt neu Parteilos

Zuta, Albina 1998 Oberengstringen B.Sc. Gebäude-Elektro
engineering

neu Die Mitte

Als Präsidentin bzw. Präsident der Rechnungsprüfungskommission

Frey, Othmar 1964 Oberengstringen Elektro- und Wirtschafts
ingenieur

bisher FDP

Als Mitglied der Sozialbehörde (4 Sitze)

Frei, Reto 1979 Oberengstringen Finance bisher Parteilos

Largier, Martin 1967 Oberengstringen Projektleiter bisher Parteilos

Seiler, Eveline 1964 Oberengstringen Notfall-Expertin bisher FDP

Vögeli, Kornelia 1956 Oberengstringen Hausfrau bisher PFE

Gemäss § 53 des Gesetzes über die politischen Rechte (GPR, LS 161) können innert einer Frist von  
7 Tagen, bis spätestens 11. Dezember 2025, 12.00 Uhr, die eingereichten Wahlvorschläge geändert oder 
zurückgezogen werden, oder es können neue Wahlvorschläge beim Gemeinderat Oberengstringen 
(wahlleitende Behörde), Zürcherstrasse 125, 8102 Oberengstringen eingereicht werden. Zur Wahrung 
dieser Frist müssen die Wahlvorschläge bis zu diesem Zeitpunkt bei der wahlleitenden Behörde ein-
getroffen sein (vgl. § 7a Abs. 2 Verordnung über die politischen Rechte [LS 161.1]).

Wählbar ist jede stimmberechtigte Person, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde hat (§ 23 GPR und Art. 3 
der Gemeindeordnung). Als Präsidentin bzw. Präsident der entsprechenden Behöre kann nur eine der 
Personen gewählt werden, die Sie gleichzeitig als Mitglied wählen.

Die vorgeschlagene Person ist mit Namen, Vornamen, Geburtsdatum, Beruf, Adresse, dem Zusatz 
«bisher», wenn die vorgeschlagene Person das Amt bereits innehat, sowie der Parteizugehörigkeit 
(z. B. Partei, pol. Gruppierung, parteilos) zu bezeichnen. Zudem kann der Name angegeben werden, 
unter dem die Person politisch oder im Alltag bekannt ist (Rufname).

Jeder neue Wahlvorschlag muss von mindestens 15 Stimmberechtigten der Gemeinde unter Angabe 
von Namen, Vornamen, Geburtsdatum und Adresse eigenhändig unterzeichnet sein. Diese können 
ihre Unterschrift nicht zurückziehen. Jede Person kann nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen. Der 
Wahlvorschlag kann mit einer Kurzbezeichnung versehen werden.

Formulare für Wahlvorschläge sind bei der Gemeinde Oberengstringen, Abteilung Präsidiales,  
Zürcherstrasse 125, 8102 Oberengstringen oder über die Website www.oberengstringen.ch erhältlich.

Sofern während der Frist von 7 Tagen die bereits eingereichten Wahlvorschläge nicht geändert oder 
zurückgezogen oder keine neuen Wahlvorschläge eingereicht werden, erfolgt keine weitere Publikation 
der Wahlvorschläge. Stimmen die Wahlvorschläge nach Ablauf der siebentägigen Frist nicht mit den 
heute veröffentlichten Wählvorschlägen überein, werden die definitiven Wahlvorschläge am 18. Dezem-
ber 2025 amtlich publiziert (§ 53 Abs. 4 GPR).

Die Urnenwahl findet gemäss Wahlanordnung vom 16. Oktober 2025 am Sonntag, 8. März 2026 statt. 
In Anwendung von Art. 6 der Gemeindeordnung i. V. m. § 55 Abs. 1 GPR erhalten die Stimmberechtigten 
einen leeren Wahlzettel und ein Beiblatt, auf welchem die Namen aller vorgeschlagenen Personen in 
alphabetischer Reihenfolge aufgeführt sind. Die Stimmberechtigten erhalten eine Wahlanleitung.

Gegen diesen Beschluss kann wegen Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte und 
ihre Ausübung innert 5 Tagen, von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Rekurs in Stimm-
rechtssachen beim Bezirksrat Dietikon, Kirchplatz 5, 8953 Dietikon, erhoben werden (§ 19 Abs. 1 lit. c  
Verwaltungsrechtspflegegesetz [LS 175.2]). Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten.

Oberengstringen, 4. Dezember 2025

Gemeinderat Oberengstringen
(Wahlleitende Behörde)


